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Bescheid 

Der Unabhängige Finanzsenat hat über den Devolutionsantrag des ASt, gegen den Bescheid 

des Finanzamtes Wien 3/11 Schwechat Gerasdorf betreffend Durchführung der Veranlagung 

zur Einkommensteuer (Arbeitnehmerveranlagung) 2011 entschieden: 

Der Antrag wird zurückgewiesen. 

Entscheidungsgründe 

Unter Hinweis auf die am 6.3.2012 in elektronischer Form eingebrachte 

Einkommensteuererklärung für das Jahr 2011 brachte der Devolutionswerber einen am 

27.9.2012 bei der Abgabenbehörde zweiter Instanz eingelangten Devolutionsantrag ein. 

Nach Einbringung der Steuererklärung trat ein Wohnsitzwechsel ein, welcher im Zuge der am 

26.9.2012 erfolgten Aktenabtretung zur Kenntniserlangung von der Zuständigkeit durch das 

nunmehr örtlich zuständige Finanzamt führte. 

Über den Antrag wurde erwogen: 

Mit der Änderung der örtlichen Zuständigkeit (Ende der örtlichen Zuständigkeit gemäß § 6 

AVOG) ist auch die Entscheidungspflicht des bisher zuständigen Finanzamtes weggefallen. 

Damit fehlt eine grundlegende Voraussetzung für das Vorliegen einer Säumnis. 

Unter Bedachtnahme auf den Zeitpunkt der Kenntniserlangung der Zuständigkeit durch das 

nunmehr zuständige Finanzamt liegt auch keine Fristüberschreitung im Sinne des § 311 Abs. 2 

BAO vor. 
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